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ökumenisches  

Friedensgebet 
 jeden  

Sonntag um 18 Uhr  
 Marktplatz Mönsheim 

 

 

Montag bis Freitag 
16-18 Uhr 

Samstag und Sonntag 
10-12 Uhr 

 

  Hier geht es  

  zur  

  Anmeldung  -> 

am Freibad 

Die Aktionsgruppe „Friedensgebet“ möch-
te in den nächsten Wochen ein Zeichen 
gegen Ohnmacht, Trauer, Wut, Angst und 
Hilflosigkeit setzen. Neben dem Innehal-
ten, ist der offene Austausch und das Ge-
spräch miteinander über den unfassbar 
fürchterlichen Ausbruch der kriegerischen 
Gewalt in der Ukraine sehr wichtig. Täglich 
ändert sich die Situation auch hier bei uns 
in Mönsheim, geflüchtete Menschen be-
kommen eine erste Unterkunft und wer-
den aktiv von der Bevölkerung unterstützt. 
Wir können und möchten noch nicht, wie 
in der Vergangenheit oft geschehen zur 
Tagesordnung übergehen. Deshalb sind 
Sie alle zum wöchentlichen Friedensge-
bet auf dem Marktplatz eingeladen. Wir 
treffen uns jeden Sonntag um 18 Uhr.

Wer mit Kindern aktive praktische Hilfe 
leisten möchte, kann dies zum Beispiel mit 
Lebensmittelpaketen tun.
Ukraine-Hilfe: Lebensmittel-Hilfspaket 

„Licht im Osten“
Inhalt (ist mit Betroffenen aus der Ukraine 
besprochen):
• Reis (1 kg), • Nudeln (500 g), • Zucker (1 
kg), • Haferflocken (500 g), • Gemüse- oder 
Fleischbrühe (1 Packung), • 1x Wurst- oder 
Fleisch- oder Fischkonserve (Dose bis zu 
600 g), • 1x Obst- oder Gemüsekonserve (Dose bis zu 600g), • Haltbares Brot oder Knäckebrot (1 
Packung), • schwarzer Tee (1 Packung), • Marmelade oder Honig (1 Packung), • Schokolade (200 g), 
• Kekse (bis zu 400 g), • Nüsse (200 g), • Trockenfrüchte (200 g), • Salz (1 Packung), • Trockenhefe, 
• Zahnbürste (1 Packung), • Zahnpasta (1 Packung), • Duschgel (1 Packung), • Babynahrung bis 
zum Alter von 6 Monaten (als Fertigprodukt oder als Pulver zum Anrühren)
Wichtig!
Bei Lebensmittel auf sichere Verpackung und Haltbarkeitsdatum (mind. 3 Monate) achten.
Bitte nichts anderes einpacken, als von uns angegeben. Keine Medikamente!
Lebensmittelpaket wie verpacken?
Stabiler Karton, prall ausgefüllt, um ein sicheres Stapeln für den Transport zu gewährleisten, und 
zukleben. Die Pakete werden von uns nicht mehr geöffnet.
Tipp: In Kartons Größe M von der Post passen alle angegebenen Artikel genau hinein.
Lebensmittelpaket wo und bis wann abgeben?
Sie können uns Ihre Pakete aus Mönsheim und Umgebung abends bei Ulrike Baumgärtner in 
der Friolzheimer Straße 24 oder tagsüber im Farbenhaus Frohnmayer abgeben. Wir brin-
gen dann die Pakete nach Korntal. Von dort bringt die Organisation „Licht im Osten“ laufend 
Hilfslieferungen in die Ukraine.
Wie werden die Pakete verteilt?
Die gesammelten Pakete werden über die Partnerorganisationen von „Licht im Osten“ an Flücht-
linge weitergegeben und über unmittelbare Kontakte direkt ins Landesinnere der Ukraine  
gebracht.

Der nächste  
Blutspendetermin  

findet in Mönsheim  
voraussichtlich am  

22. April 2022 
statt. 
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Information des Landratsamtes Enzkreis  
Vermessungs- und Flurneuordnungsamt

Gebäudeaufnahmen auf Gemarkung Mönsheim

Vom Landratsamt Enzkreis, Vermessungs- und Flurneuordnungsamt, wer-

den aktuell auf Gemarkung Mönsheim die notwendigen Gebäudeaufnah-

men für das Liegenschaftskataster durchgeführt.

Aufgenommen werden neu errichtete Gebäude, bzw. bereits bestehende 

Gebäude, die durch An- oder Umbauten in ihrer Grundfläche oder ihrer Nut-

zung verändert worden sind.

Solche Veränderungen müssen auf der Grundlage des Vermessungsgeset-

zes von Baden -Württemberg (§ 5 Abs. 2 VermG) aufgenommen und in das 

Liegenschaftskataster eingetragen werden. Erfolgt für die Gebäudeaufnah-

men keine Antragstellung des Eigentümers(§ 18 VermG), so werden die not-

wendigen Arbeiten von Amts wegen durchgeführt. Die von der Maßnahme 

betroffenen Grundstückseigentümer erhalten i.d.R. vorab eine schriftliche 

Ankündigung. Die Gebäudeaufnahme ist gebührenpflichtig, sofern das Ge-

bäude nach dem 31.12.1979 fertig gestellt wurde.

Mitarbeiter des Vermessungs- und Flurneuordnungsamtes sind nach §17 

VermG befugt, die Flurstücke zu betreten.

Falls Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Infor-

mationen finden Sie auch auf unserer Homepage.

Pforzheim, den 16.03.2022

gez. König
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   Samstag 2.4. am Freibad ab 9 Uhr 
 F l e c k e n p u t z e t e  

_________________________________________________________________________________ 

 Kostenlose Saatgutausgabe im April 

„MÖNSHEIM BLÜHT “ 
Das Saatgut kann von 9 – 11 Uhr am Freibad abgeholt werden oder rufen Sie uns an:     

Tel. 2332316 o.  5152 o. 5928    -    Wir liefern aus! 
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Zensus 2022 - Erhebungsbeauftragte (m/w/d) gesucht
Im Jahr 2022 findet ab Mai bundesweit eine Zählung der Bevölkerung, 
von Gebäuden und Wohnungen statt. Das Landratsamt Enzkreis sucht zur 
Durchführung der Zensus-Erhebungen Erhebungsbeauftragte. Interessier-
te Bürgerinnen und Bürger können sich als Interviewerinnen oder Intervie-
wer vormerken lassen.

Ihre Aufgaben
Als Erhebungsbeauftragte oder Erhebungsbeauftragter werden Sie im 
Rahmen der Haushaltsbefragung und der Befragung in Wohnheimen und 
Gemeinschaftsunterkünften eingesetzt. Dazu wird Ihnen ein Arbeitsbezirk 
mit ca. 150 zu erhebenden Personen im Enzkreis zugeteilt. Vor Ort stellen 
Sie die Existenz der dort wohnenden Personen fest und übergeben ihnen 
ein Schreiben mit Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen. Zum Teil 
müssen Sie auch zusammen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern 
einen Papierfragebogen ausfüllen. Für die Befragten besteht dabei Aus-
kunftspflicht.

Rahmenbedingungen
Die Befragungen erfolgen im Zeitraum vom 16. Mai 2022 bis Ende Juli 
2022. In der Zeiteinteilung sind Sie frei. Sie können beispielsweise auch 
nach Feierabend oder am Wochenende Interviews durchführen. Als Vor-
aussetzung für diese Tätigkeit müssen Sie lediglich volljährig sein und im 
April/Mai 2022 an einer Schulung teilnehmen.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie eine steuerfreie Aufwands-
entschädigung von bis zu 800 Euro.

Die Erhebungsstelle des Enzkreises wird geleitet von Michael Fink, der da-
bei von Michael Klingel und weiteren Mitarbeiterinnen unterstützt wird.

Wer als InterviewerIn eingesetzt werden möchte und die Voraussetzungen 
erfüllt, kann sich an die Zensus-Erhebungsstelle des Enzkreises wenden, 
per E-Mail unter zensus2022@enzkreis.de.
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Amtliches

Aus dem Gemeinderat

Hinweise
Nach der aktuellen Corona-Verordnung der Landesregierung 
sind u.a. die Sitzungen kommunaler Gremien möglich. Es sind 
aber die strengen Hygiene- und Abstandsvorschriften zu be-
achten.
Insbesondere gilt:
• Für alle Beteiligten gilt 3G. D.h., wer nicht vollständig 

geimpft oder genesen ist, muss einen tagesaktuellen 
Antigentest vorlegen.

• Bis Sie Ihren Platz eingenommen haben, müssen Sie im 
Gebäude den Mund-Nasen-Schutz tragen.

• Wenn Sie krank sind, oder die typischen Corona-Sym-
ptome aufweisen, dürfen Sie nicht an der Sitzung teil-
nehmen

Obwohl die Sitzung in der Alten Kelter stattfindet, können wir 
nur eine begrenzte Anzahl an Zuhörern zulassen. Wir bitten 
dafür schon jetzt um Verständnis.

Einladung Bauausschuss-Sitzung am 31. März 2022
Am Donnerstag, den 31. März 2022 findet um 19.15 Uhr im 
Bürgersaal der Alten Kelter eine öffentliche Sitzung des Bauaus-
schusses statt.

Tagesordnung:
TOP 1:
Nutzungsänderung von Lager im Untergeschoss 
in eine Wohnung
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 
am 22.02.2022, eingegangen am 23.02.2022
Baugrundstück: Alte Wiernsheimer Straße 12 – Flst. 295/1
TOP 2:
Neubau Doppelgarage
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 
am 04.03.2022, digital eingegangen am 11.03.2022
Baugrundstück: Hoffmannstraße 4 – Flst. 3359/1
TOP 3:
Neubau Mehrfamilienwohnhaus mit zwei Wohneinheiten 
sowie zwei Einzelgaragen
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 
am 14.03.2022, eingegangen am 14.03.2022
Baugrundstück: Ulmenstraße 12 – Flst. 6546

Die Bevölkerung wird zur Sitzung herzlich eingeladen.

gez. Thomas Fritsch, Bürgermeister

Einladung zur Gemeinderatssitzung  
am Donnerstag, den 31. März 2022
Am Donnerstag, den 31. März 2022 findet um 19:30 Uhr in der 
Alten Kelter eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt.

Öffentliche Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Festlegung Protokolldienst
 2. Anfragen der Zuhörer
 3. Agenda für Nachhaltige Entwicklung
  Antrag der UBLM auf Beitritt zur Agenda 2030 für Städte 

und Gemeinden im Enzkreis
 4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022
 5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022
 6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau 2021
 7. Eigenkontrollverordnung (EKVO)
 Vergabe der Kanaluntersuchung nach der EKVO
 8.  Radweg Lückenschluss entlang der L 1134 Ortsausgang 

(beim Friedhof) – Zufahrt Golfplatz
  Beauftragung des Ingenieurbüros Spieth mit der  

Vorplanung (HOAI Leistungsphasen 1 – 3)
 9. B-Plan Egelsee II der Stadt Heimsheim
 Stellungnahme zum Vorentwurf
10.  Bürgermeisterwahl
 Durchführung einer öffentlichen Bewerbervorstellung
11. Antrag der UBLM
 Sanierung Absturzsicherung Sonnenrainweg
12. Ausstattung Versammlungsraum im alten Rathaus
 Auftrag für die Anschaffung von Tischen
13.  Genehmigung von Spenden
14.   Bekanntgaben; Anfragen;  

Verschiedenes

gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister

Soziales Netzwerk

Das Büro befindet sich im Rathaus Schulstraße 2 
im 1. Obergeschoss
Öffnungszeiten des Büros sind
Montag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr
Mittwoch bis Freitag von 10 bis 12 Uhr
in dieser Zeit sind wir auch telefonisch unter 9253-14
oder per E-Mail unter sozial.netz@moensheim.de erreichbar.

Büro des Sozialen Netzwerk Mönsheim
Haben Sie Fragen rund ums Alter?
Benötigen Sie Informationen über Unterstützungsangebote?
Das Beratungsangebot ist kostenlos, die Inhalte der Gespräche 
werden vertraulich behandelt.
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin.

Bücherschrank
Die Öffnungszeiten sind:  Montag     10 – 16 Uhr
   Mittwoch  10 – 18.30 Uhr
Viel Spaß beim Stöbern.
Bücher von denen Sie denken, sie sind auch für andere lesens-
wert, können abgegeben werden.
Bitte keine beschädigten, verschimmelten oder nicht jugendfreie 
Bücher abgeben.
Wenn Sie eine größere Anzahl an Bücher haben, die Sie abgeben 
möchten, geben Sie bitte beim Sozialen Netzwerk Mönsheim Be-
scheid, vielen Dank.

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Mönsheim

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Weil der Stadt GmbH & Co. KG,  
71263 Weil der Stadt,  
Merklinger Str. 20, 
Telefon 07033 525-0, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister  Thomas Fritsch, 
71297 Mönsheim, Schulstraße 2, 
oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de
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Einkaufsfahrt
Am Freitag, 25. März 2022 findet die nächste Einkaufsfahrt statt. 
Das Angebot können nur genesene oder geimpfte Personen in 
Anspruch nehmen.
Das Soziale Netzwerk Mönsheim bietet einmal wöchentlich eine 
Einkaufsfahrt zu den verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten der 
Gemeinde Mönsheim an. Wenn Sie diesen Service nutzen möch-
ten melden Sie sich bitte beim Sozialen Netzwerk Mönsheim an. 
Sie werden am Einkaufstag zu Hause abgeholt. Die Uhrzeit be-
sprechen Sie mit dem Fahrer direkt. Das Angebot ist kostenlos da 
es von der Gemeinde Mönsheim unterstützt wird und die Fahrer 
ehrenamtlich tätig sind.
Wir freuen uns, wenn unser Service genutzt wird, rufen Sie uns 
an!!

Wir bieten einen Einkauf – Bringdienst an!
Wenn Sie etwas benötigen dürfen Sie sich gerne bei uns melden 
und wir werden einen Bringservice organisieren. Es meldet sich 
bei Ihnen der Einkäufer, Sie schreiben eine Einkaufsliste oder ge-
ben Sie telefonisch durch und die Einkäufe werden Ihnen nach 
Hause gebracht.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie wegen ihrem Alter oder Vorer-
krankungen zu der gefährdeten Personengruppe gehören, als 
Arzt oder Pfleger tätig sind oder sich in häuslicher Qarantäne be-
finden.
Gemeinsam schmeckt es am besten
Am Mittwoch 6. April 2022 findet um 12 Uhr wieder ein offener 
Mittagstisch in der Alten Kelter statt.
Natürlich hat ihre und unsere Gesundheit oberste Priorität 
und wir werden die Regeln der aktuellen Corona-Verordnung  
einhalten.
Bitte bringen Sie einen Mund- und Nasenschutz mit und tra-
gen ihn bis Sie Platz genommen haben.
Es gibt Hackbraten mit Kartoffeln und Gemüse.
Bei den Kosten von 7,00 Euro sind ein Nachtisch und ein Getränk 
mit dabei.
Wenn Sie nicht zu Fuß kommen können und auch keine Mitfahr-
gelegenheit haben, melden Sie sich bitte, wir werden einen Fahr-
dienst organisieren.

Eine unterstützende Nachbarschaft ist wichtig in Mönsheim, 
jetzt mehr denn je!
Bitte unterstützen Sie sich gegenseitig.
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, melden Sie sich 
bitte telefonisch beim Sozialen Netzwerk Mönsheim unter der 
Telefonnummer 07044/ 925314.

Buchele Gruppe
Herzliche Einladung zu unseren gemeinsamen Runden
Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 9 Uhr vor der Alten Kelter.
Ein Motor braucht Öl, um reibungslos zu laufen. Mit ihren Mus-
keln und Gelenken verhält es sich ähnlich: Um so lange wie mög-
lich „wie geschmiert“ zu funktionieren, brauchen sie Bewegung. 
Schon ein geringes, aber regelmäßiges Maß an Aktivität hilft Ih-
nen dabei, kraftvoll und mobil zu bleiben. Das lohnt sich - damit 
Sie Ihr Leben möglichst lange genießen können.
Gemeinsam macht es mehr Spaß.
Sie müssen sich nicht anmelden und das Angebot ist kostenlos.
Bitte die aktuellen Corona Hygieneregeln einhalten.

Vorschau:
4. April neuer Gedächtnistrainingskurs
6. April offener Mittagstisch
13. April Spielenachmittag
21. April offener Mittagstisch
26. April Mesamer Tausendfüßler sind unterwegs
Im Mai startet eine E-Bike- Senioren-Gruppe, Näheres dazu in den 
nächsten Mittelungsblättern

Forum für Energie und Umwelt

Einladung zur Fleckenputzete Samstag, 2. April 2022
Am Samstag, den 2. April können um 9.00 Uhr am Freibadpark-
platz Müllsäcke und Greifzangen für die diesjährige Fleckenput-
zete abgeholt werden.
Leider hat sich über das Jahr wieder viel Müll an den Wegen und 
in den Straßengräben angesammelt. Der vorgefundene Müll 
gefährdet z. B. in Form von Glasscherben oder Dosen, Wild- und 
Haustiere und verunstaltet unsere schöne Heckengäulandschaft. 
Deshalb laden wir sie herzlich zum Müllsammeln ein.
Für die bessere Übersicht bekommt jeder Helfer einen kleinen La-
geplan mit einem entsprechenden Streckenabschnitt. Die vollen 
Müllsäcke werden gut sichtbar am Wegrand abgestellt und am 
Nachmittag eingesammelt. Es würde uns freuen, wenn wir viele 
Mönsheimerinnen und Mönsheimer für diese Aktion an der fri-
schen Luft motivieren können.
Bitte Warnweste und Handschuhe mitbringen, sowie festes 
Schuhwerk anziehen.
Die Putzete findet bei jedem Wetter statt. Statt dem traditionel-
len gemeinsamen Vesper am Freibadparkplatz gibt es ein kleines 
Dankeschön von der Gemeindeverwaltung.
Für Rückfragen stehen Simone Reusch unter der Telefonnum-
mer 5152 und Joachim Baumgärtner unter der E-Mail-Adresse:  
jobaumgaertner@gmx.de zur Verfügung.
P.S. die Ausgabe von Saatgut für die Aktion „Mönsheim 
blüht“ erfolgt zwischen 9 – 11 Uhr am Freibadparkplatz.
Das Förderprogramm zur CO2–Einsparung beinhaltet nun auch 
wie angekündigt die Förderung von sogenannten „Balkon-Pho-
tovoltaikanlagen“. Balkonmodule / Stecker PV-Anlagen bis max. 
600 Wp können mit Hilfe eines speziellen Schutzsteckers direkt 
an den Wohnungsstromkreis angeschlossen werden. Dadurch 
kann dieser Sonnenstrom ohne großen technischen Aufwand di-
rekt im eigenen Haushalt verbraucht werden. Dies ist vor allem für 
Mieter oder Wohnungs-/Hauseigentümer interessant, die keine 
geeigneten Dachflächen zur Stromerzeugung zu Verfügung ha-
ben. Es ist pro Haushalt eine einmalige Förderung von pauschal 
100,- Euro pro Anlage mit „Wieland“- Schutzstecker möglich.
Hier die Checkliste:
1. Für Mieter ist es wichtig vor Befestigung am Balkongeländer 

den Vermieter anzufragen. Falls nicht dies im Mietvertrag 
verboten ist, ist dies formal nicht zustimmungspflichtig aber 
sinnvoll ein Einvernehmen herzustellen.

2. Auswahl des Stecker-Solar-Geräts mit Wieland-Stecker/
Steckdose. Gefördert werden alle Geräte die von der Deut-
schen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) „grün“ gelistet 
sind. – Planen sie die Stecker-PV Anlage so, dass kein Strom 
in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Sonst wird ein 
Zweirichtungszähler notwendig. https://www.pvplug.de/ 
marktuebersicht

3. Antragstellung bei der Gemeinde Mönsheim vor der Beschaf-
fung und Installation.

4. Bestellung und Installation der Anlage
5. Anmeldung bei dem für Mönsheim zuständigen Netzbetrei-

ber Netze BW und Meldung beim Marktstammdatenregister 
der Bundesnetzagentur.

6. Für die Auszahlung der Förderung werden die Rechnung und 
Fotos der installierten Anlage inklusive Wieland-Stecker ein-
gereicht.

Bekanntmachungen

Schulverband „Heckengäu“
Am Dienstag, 29. März 2022, um 18.00 Uhr, findet im Bürger-
saal Wiernsheim (Dreilindenweg 3) eine Sitzung der Verbands-
versammlung des Schulverbandes „Heckengäu“ statt.
Tagesordnung öffentlich:
1.  Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses 2017  

des Schulverbands „Heckengäu“
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2.  Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018  
des Schulverbands „Heckengäu“

3.  Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019  
des Schulverbands „Heckengäu“

4. Verschiedenes / Fragen der Versammlung
Gezeichnet:
Karlheinz Oehler, Verbandsvorsitzender

Abfall aktuell

Demnächst bei jedem Haushalt im Briefkasten:  
Zeitung „Abfallwirtschaft und Klimaschutz“ wird verteilt
Ab Montag, 21. März, erhalten alle Haushalte im Enzkreis die neue 
Ausgabe der Zeitung „Abfallwirtschaft und Klimaschutz im Enz-
kreis“. Das abfallwirtschaftliche Hauptthema ist darin die Umstel-
lung des bisherigen Abfallsammelsystems „flach und rund“ auf 
grüne Papiertonnen, blaue Glastonnen und gelbe LVP-Tonnen; 
LVP steht dabei für Leichtverpackungen.
Die Abfallberater erläutern ausführlich, wie die Neuerungen 
seit 1. Januar 2022 umgesetzt worden sind, wer für welche Ab-
falltonnen verantwortlich ist und welche Abfälle in die grünen, 
blauen und gelben Tonnen gehören. Außerdem enthält die Zei-
tung umfassende Informationen zu den ab dem 22. März an alle 
Haushalte verschickten Abfallgebühren-Bescheiden. Weitere ab-
fallwirtschaftliche Themen sind die Bioabfallsammlung sowie die 
Schadstoffsammlung im April in allen Gemeinden des Enzkreises.
Schwerpunkt im Klima-Teil der Zeitung ist die Energieeinsparung. 
Die „Stabsstelle Klimaschutz und Kreisentwicklung“ hat zahlrei-
che Tipps aus den Bereichen Wohnen, Elektrogeräte, Mobilität 
und Ernährung zusammengestellt, mit denen sich klimaschädli-
ches Kohlenstoffdioxid verringern und auch Geld einsparen lässt.
Weitere Auskünfte zu diesen und anderen Themen gibt es auch 
bei der Abfall- und Klimaschutzberatung unter Telefon 07231 
354838 oder im Internet unter www.entsorgung-regional.de.

Schulen

LUS Heimsheim

Fasching an der LUS
Am Freitag, den 25.02.2022 feierte die Ludwig-Uhland-Schule 
Fasching. Mit unterschiedlichen Kostümen und Mottos begaben 
sich die Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse zur Schule.

In der letzten Woche vor den Faschingsferien überlegten sich 
die Klassen, nach welchem Motto sie sich kleiden. Wichtig hier-

bei war, dass man das Motto an den Klassen erkennen kann. Es 
gab sehr unterschiedliche Mottos, wie z.B. Alien, Corona-Clowns 
und viele mehr. Die SMV hatte eine sehr schwere Entscheidung 
zu treffen. Sie mussten eine Gewinner-Klasse aussuchen, außer-
dem sollte sowohl ein Lehrer / eine Lehrerin als auch ein Schüler 
/ eine Schülerin für das beste Outfit der ganzen Schule bestimmt 
werden. Die SMV bedankt sich herzlich bei allen Klassen und 
freut sich mitteilen zu können, dass die Realschulklasse 7c mit 
dem Motto „Corona-Strandparty“ und die Grundschulklasse 2b 
mit dem „Gemüsetopf“ gewonnen haben. Die 7c und 2b feierten 
ihren Sieg mit großen Partypizzen, die von der SMV spendiert 
wurden.

Die Plätze 2 und 3 belegten in der Realschule die Klassen 8d 
(„Peaky Blinders“) und 9a („Im Alten- und Seniorenheim“), in der 
Grundschule belegten die Plätze 2 und 3 die Klasse 1a („Regenbo-
gen“) und 4b („Corona-Clowns“).
Es war schön, dass die Klassen sehr ehrgeizig an diesem Event 
teilnahmen, trotz der Corona-Einschränkungen.
Bleiben Sie gesund! Bleibt gesund! Die SMV der LUS

Gymnasium Rutesheim

Es gibt noch Karten für „Pepper\&Salt“
Die Veranstaltungsreihe zum 25-jährigen Schuljubiläum des 
Gymnasiums Rutesheim startet am Freitag, 25. März 2022, um 
19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums mit dem Auftritt der  
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A Cappella Gruppe „Pepper&Salt“ und ihrem Programm „Seng-
sationell“. Die Gruppe beschreibt sich selbst als „die perfekte 
regionale Gewürzmischung für mild-aromatische Balladen, feu-
rigen Tango und pikanten Bebop!“ mit subtilem schwäbischem 
Humor. Und das Besondere für das Gymnasium Rutesheim: Wolf-
Dieter Rahn, unser in und um Rutesheim immer noch bekannter 
ehemaliger Musiklehrer, ist Teil dieser Gruppe ist. Lassen Sie sich 
deshalb diesen besonderen Auftakt des Schuljubiläums nicht 
entgehen!
Karten gibt es noch an der Abendkasse (15€/ erm.10€). Es gelten 
die Corona-Bestimmungen für Veranstaltungen: Maskenpflicht 
und 3G.

Aus anderen Ämtern

Das Polizeipräsidium Pforzheim informiert:
Die ersten Tage mit schönen Sonnenstunden konnten wir bereits 
genießen, und abends ist es bereits merkbar länger hell.
In der Nacht vom 26. auf den 27. März ist es wieder soweit – die 
Uhren werden von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt.
Einhergehend mit dem bereits begonnenen Frühling und den 
wärmeren Temperaturen beginnt die Zeit, in der das Fenster nur 
mal eben schnell gekippt, das Garagentor kurz offengelassen 
und das Fahrrad einfach nur so angelehnt wird.
 Leichtes Spiel für Einbrecher!
Gekippte Fenster sind wie offene Fenster und bieten praktisch 
keinen Einbruchschutz.
Schließen Sie daher immer alle Fenster, auch wenn Sie Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung nur kurz verlassen. Denken Sie auch daran, 
Ihr Garagentor und die Verbindungstüren ins Haus zu verschlie-
ßen. Verstecken Sie niemals Ihren Schlüssel – Einbrecher finden 
jedes Versteck.
Sichern Sie Haus- und Wohnungstüren, Nebeneingänge, Licht-
schächte, Balkon- und Terrassentüren sowie Fenster mit mecha-
nischen Sicherungen. Diebe scheuen aufgrund des erhöhten 
Zeitaufwands und des entstehenden Lärms gut gesicherte Fens-
ter und Türen zu öffnen. Auch Alarmanlagen können Einbrecher 
abschrecken, da sie das Entdeckungsrisiko erhöhen. Sie können 
mechanische Sicherungen aber nur ergänzen. Grundsätzlich gilt: 
Mechanik geht vor Elektronik.
Lassen Sie sich kostenfrei durch Ihre kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle beraten und erfahren Sie, wie Sie sich und Ihr Eigen-
tum wirkungsvoll schützen können.
Polizeipräsidium Pforzheim; 
Referat Prävention Geschäftszimmer; Tel.: 07231-186 1201
pforzheim.pp.praevention@polizei.bwl.de

Enzkreis

Rauchwarnmelder retten Leben
Regelmäßige Prüfung der Funktionsfähigkeit erforderlich
Seit 2013 besteht in Baden-Württemberg die Verpflichtung zum 
Einbau von Rauchwarnmeldern. Diese gilt für Aufenthaltsräu-
me, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen, sowie für 
Rettungswege von Aufenthaltsräumen in derselben Nutzungs-
einheit. „Die Funktionsfähigkeit von Rauchwarnmeldern sollte al-
lerdings regelmäßig überprüft werden. Das heißt konkret: Mög-
lichst ein Mal im Monat die Prüftaste des Geräts drücken“, so die 
dringende Bitte von Kreisbrandmeister Carsten Sorg.
Tödlich sei bei einem Brand in der Regel nicht das Feuer, sondern 
der Rauch, so der Experte. Ursache für Brände seien oftmals tech-
nische Defekte, die ohne vorsorgende Maßnahmen wie Rauch-
warnmelder zur Katastrophe insbesondere in der Nacht führen 
könnten; die Opfer würden im Schlaf durch den Brandrauch be-
wusstlos und erstickten dann.
Rauchmelder mit einem fest verbauten Akku halten nach Akti-
vierung etwa neun bis zehn Jahre lang. Wann konkret ein Rauch-

warnmelder zu ersetzen ist, kann durch eine Elektroinstallations-
firma geprüft werden. Auch in den Herstellerangaben finden sich 
dazu wichtige Hinweise.
Weitere Informationen sowie Antworten auf häufige Fragen fin-
den sich auch auf der Internetseite des Landes Baden-Württem-
bergs unter https://www.baden-wuerttemberg.de/ unter dem 
Suchwort „Rauchwarnmelder“ oder unter 
www.rauchmelder-lebensretter.de.

Energie-Beratungszentrum

Nachhaltigkeits-Tipp März: Rebound-Effekt:  
Die kleinen Hürden beim Energiesparen
Lassen auch Sie das Licht brennen, wenn Sie kurz aus dem 
Zimmer gehen, da die neue LED-Lampe kaum Strom ver-
braucht? Oder machen Sie sich kaum noch Gedanken zum 
Energiesparen, seitdem Ihre vier Wände energetisch saniert 
und die modernste Stromspartechnik verbaut ist? Dann er-
liegen Sie dem Rebound-Effekt. Die keep Klimaschutz- und 
Energieagentur Enzkreis Pforzheim und die Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg erklären, was der Rebound-Effekt 
ist und wie Sie diesen vermeiden können. Besonders in Anbe-
tracht der momentan angespannten politischen Lage durch 
den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der damit 
einhergehenden steigenden Energiepreise auch hierzulande 
rückt das Energiesparen verstärkt in den Fokus.
Was ist der Rebound-Effekt?
Der Rebound-Effekt beschreibt das Phänomen, dass einzelne 
Energiesparmaßnahmen den gesamten Energieverbrauch eines 
Haushaltes ansteigen lassen können. Grund dafür ist das eigene 
Verhalten, das sich durch die Kostenersparnis verändert.
Dabei unterscheidet sich der direkte vom indirekten Rebound-
Effekt:
• Erhöhen Sie nach einem Heizungstausch die Temperatur von 

vorher durchschnittlich 20 °C auf nun 22 °C, ist vom direkten 
Rebound-Effekt die Rede. Die Einsparung der neuen, effizien-
ten Heizung wird durch die erhöhte Raumtemperatur zum 
Teil wieder aufgezehrt. Fazit: Der Verbrauch steigt, weil die 
Kosten sinken.

• Vom indirekten Rebound-Effekt spricht man beispielsweise, 
wenn die gesparten Heizkosten in einen Zweitfernseher in-
vestiert werden. Die Effizienz an der einen Stelle führt zum 
Konsum in einem anderen Bereich, der ebenfalls Energie ver-
braucht.

• Der Rebound-Effekt ist der Anteil des theoretischen Einspar-
potenzials einer Effizienzmaßnahme, derdurch das eigene 
Verhalten nicht eingespart wird. Rebound ist nicht unerheb-
lich: Durchschnittlich beträgt der Effekt fünf bis 30 Prozent.

Wie groß ist der Rebound-Effekt?
Der Umfang des Rebound-Effekts wird unterschiedlich beziffert. 
Er hängt stark von der zugrundeliegenden Methodik ab. Das Um-
weltbundesamt schätzt, dass der direkte Rebound-Effekt beim 
Heizen bis zu 30 Prozent betragen kann, und bei der Beleuchtung 
bei 20 Prozent liegt. Werden indirekte Rebound-Effekte mitein-
bezogen, wird ein noch größerer Anteil der Einsparungen aufge-
zehrt. Björn Ehrismann, Experte der Klimaschutz- und Energie-
agentur Enzkreis Pforzheim (keep) und der Energieberatung der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, erklärt den Rebound-
Effekt am Beispiel einer Heizung:
Belaufen sich die jährlichen Heizkosten einer alten Ölheizung 
auf zwölf Euro pro Quadratmeter, liegen die Kosten bei glei-
chem Heizverhalten mit Holz-Pellets bei acht Euro. Die Heizkos-
ten könnten mit einer Holz-Pellet-Heizung theoretisch um etwa 
ein Drittel reduziert werden. Erhöhen Sie bei der neuen Pellet-
heizung die Raumtemperatur jedoch von 20 auf 22 °C, da der 
Brennstoff ja nun viel günstiger ist, greift der Rebound-Effekt. Der 
Verbrauch steigt damit um zwölf Prozent. Pro zwei Grad Erhö-
hung oder Senkung der Raumtemperatur von 20 °C ausgehend 
steigert beziehungsweise reduziert sich der Energieverbrauch 
um zwölf Prozent.
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Im Bereich Verkehr werden etwa 20 Prozent der durch effizien-
tere Technik erreichten Einsparungen durch den Rebound-Effekt 
kompensiert. Hier äußert er sich in größeren Fahrzeugen und 
mehr Strecken, die mit dem Auto zurückgelegt werden.
Verschiedene Studien gehen davon aus, dass die Nutzbarkeit von 
theoretischen Energiekennwerten zur Vorhersage von Energie-
verbrauch und CO2-Einsparung überschätzt werden, während 
das Potenzial des Nutzerverhaltens beim Energie- und Ressour-
censparen deutlich höher ausfällt als bisher angenommen.
Wie kann man dem Rebound-Effekt begegnen?
Um Rebound zu vermeiden, ist es wichtig auf das eigene Verhalten 
zu achten. Neue Technologien sparen nur Energie ein, wenn Sie sie 
mindestens genauso sparsam einsetzen, wie den Vorgänger.
Folgenden Tipps helfen Ihnen dabei:
1. Stellen Sie die Raumtemperatur individuell ein. Wenn Sie 

das Zimmer länger nicht nutzen, drehen Sie das Thermostat  
runter.

2. Prüfen Sie, ob Sie die Temperatur generell oder in einzelnen 
Räumen reduzieren können. Als optimale Innentemperatur 
gelten 20 °C. Jedes weitere Grad erhöht die Heizkosten um 
etwa sechs Prozent.

3. Schalten Sie Geräte aus, statt sie im Stand-by-Modus laufen 
zu lassen. Mit einem Klick auf der ausschaltbaren Steckerleiste 
entfernen Sie gleich mehrere Geräte vom Strom.

4. Tauen Sie regelmäßig ältere Kühl- und Gefrierschränke ab. 
Neue Geräte machen das häufig schon automatisiert.

5. Nutzen Sie Sparprogramme beim Wäschewaschen und beim 
Geschirrspüler.

Mehr Hinweise, wie Sie dem Rebound-Effekt entgegenwirken 
können, geben die Energieexpert*innen der Klimaschutz- und 
Energieagentur Enzkreis Pforzheim (keep) und der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg. Termine können Sie direkt 
bei der Klimaschutz- und Energieagentur Enzkreis Pforzheim 
(keep), unter 07231 308 6868 (Mo. bis Fr. von 9 bis 12 Uhr) 
oder unter der Telefonnummer der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg, unter 0800 809802400 (kostenfrei) vereinbaren. 
Weitere Informationen gibt es auf keep-energieagentur.de und 
verbraucherzentrale-energieberatung.de. Die Bundesförderung 
für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist ein Projekt des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Wochenenddienst

In lebensbedrohlichen Situationen verständigen Sie bitte  
sofort den Rettungsdienst unter der Europanummer 112.
Den allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie kos-
tenfrei unter der einheitlichen Rufnummer 116117.
Wo und wie ist der ärztliche Notfalldienst zu erreichen?
Der ärztliche Notdienst befindet sich im Eingangsbereich des
Krankenhauses Mühlacker in der Hermann-Hesse-Straße 34.
Zeiten des ärztlichen Notfalldienstes:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
von 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr
an Wochenenden
von Freitag 19.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr
an Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.
vom Vorabend 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr
Zeiten der Kinder-Notfallpraxis:
Mittwoch  15.00 - 20.00 Uhr
Freitag   16.00 - 20.00 Uhr
Samstag  08.00 20.00 Uhr
Sonntag  08.00 - 20.00 Uhr
Teilweise gab es in der Vergangenheit für die Augen-, Kinder- und 
HNO-ärztlichen Notfalldienste noch 0180er Rufnummern. Diese 
werden jedoch ab sofort ebenfalls über die bundesweite Ruf-
nummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Der Zahnärztliche Notdienst kann unter folgender Nummer er-
fragt werden:
Bereich Mühlacker unter 0621 38000816

Apothekennotdienst

Samstag, den 26. März 2022
Sonnen-Apotheke Rutesheim, Pforzheimer Straße 4
Telefon 07152 - 5 21 34

Sonntag, den 27. März 2022
Rosen-Apotheke Wiernsheim
Telefon 50 27

Tierärztliche Notdienste

26./27. März 2022
Praxis am Rankbach
Telefon 07159 8054910

Sozialverband VdK
Ortsverband Mönsheim

Ablehnung von REHA-Anträgen oft nicht rechtens –  
der VdK hilft
Wer nach einem Unfall oder schwerer Krankheit einen Antrag 
auf Reha-Leistungen stellt, muss häufig Widerspruch gegen die 
Ablehnung seiner Krankenkasse einlegen, um zu seinem Recht 
zu kommen: 2019 haben insgesamt 62,1 Prozent der Widersprü-
che für die Versicherten zum Erfolg geführt. Das geht aus dem 
aktuellen Teilhabeverfahrensbericht (THVB) hervor. Bei einigen 
Krankenkassen gehen die Anfechtungen sogar in 70 Prozent und 
mehr der Fälle positiv für die Versicherten aus.
Die Zahlen des aktuellen Berichts der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (BAR) sprechen eine deutliche Sprache. Im Jahr 
2019 haben Versicherte in 35.294 Fällen erfolgreich gegen einen 
ablehnenden Bescheid ihrer Krankenkasse Widerspruch einge-
legt. Insgesamt gab es 56.842 Widersprüche. Die Erfolgsquote 
für die Versicherten liegt damit bei 62,1 Prozent. Darüber hin-
aus reichten Betroffene 520 Klagen gegen eine Ablehnung von 
Reha- Leistungen ein, von denen 200 zugunsten der Versicherten 
entschieden wurden (38,5 Prozent). Wer sich nach der Ablehnung 
seines Antrags nicht wehrt, der bekommt häufig nicht, was ihm 
eigentlich zusteht.
Einige Kassen fallen besonders auf: Gleich sechs von 107 Kran-
kenversicherungen mussten mindestens 70 Prozent der Wider-
sprüche akzeptieren. Das heißt, nachdem sie eine medizinische 
Reha verweigert hatten, mussten sie ihre Ablehnung später 
zurücknehmen. Spitzenreiter ist eine Krankenversicherung, die 
laut THVB sogar 92,9 Prozent der Widersprüche von Versicherten 
stattgeben musste.
Diese Zahlen vermitteln den Eindruck, dass einige Versicherun-
gen systematisch Anträge ablehnen. Erst wenn Versicherte nach-
haken, kommen sie zu ihrem Recht – in vielen Fällen erst, wenn 
sie der VdK bei einem Widerspruch unterstützt. Die Namen der 
Krankenkassen sind in dem Bericht nicht veröffentlicht. Der VdK 
fordert, alle Reha-Träger auch namentlich zu benennen, damit 
die Versicherten wissen, welche Krankenkasse gut für ihre Be-
dürfnisse sorgt. Die Ergebnisse des THVB für andere Reha-Träger 
gehen in eine ähnliche Richtung. Die Deutsche Rentenversiche-
rung etwa musste rund die Hälfte aller Ablehnungen von Rehas 
oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zurücknehmen.
VdK-Präsidentin Verena Bentele kritisiert das Vorgehen: „Viele 
Menschen, die eine medizinische Reha beantragen und dann 
eine Ablehnung erhalten, sind schwer krank und fühlen sich von 
der Bürokratie überfordert. Erst mithilfe des VdK können sie dann 
oft ihre Ansprüche durchsetzen. Die Krankenkassen und andere 
Leistungsträger dürfen nicht erst nachgeben, nachdem Rechts-
mittel eingelegt wurden. Gesetzlich Versicherte haben Anspruch 
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auf Reha-Leistungen, denn diese sind wichtig für ein gutes und 
gesundes Leben.“
Unterstützen Sie die Ziele des VdK durch ihre Mitgliedschaft.
Informationen gibt es beim Vorsitzenden Hans Kuhnle

Diakonie

Diakonie- und Sozialstation Heckengäu e.V.
Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen. Wir 
bieten Ihnen:
• Alten- und Krankenpflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Tagespflege
• Nachbarschaftshilfe
• Betreuungsgruppe für demenzkranke Menschen
Sie erreichen uns persönlich:
Montag – Freitag  8:30 – 14:00 Uhr
Telefon 07044 905080
Fax 07044 9050839
Internet www.diakonie-heckengaeu.de
Lehmgrube 1/1, 71297 Mönsheim
Unser Anrufbeantworter ist außerhalb der Bürozeiten geschal-
tet – wir rufen Sie gerne zurück!

Beratungsstelle für Hilfe im Alter

Sprechstunde
Jeden Donnerstag findet in Mönsheim eine Sprechstunde der 
Beratungsstelle für Hilfen im Alter statt. Angesprochen sind ältere 
Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörige. Themen können 
sein:
Wie komme ich trotz Einschränkungen zuhause zurecht?
Informationen über verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten 
(Haushaltshilfe, Kurzzeit- oder Verhinderungspflege, Tagespflege, 
Betreutes Wohnen oder Pflegeheime etc.)
Wir sprechen über Ihre Fragen zu finanziellen und rechtlichen 
Angelegenheiten wie Vollmachten, Patientenverfügung, Eltern-
unterhalt oder Themen der Sozialhilfe.
Dazu gehören Informationen zum Thema Wohngeld, Grundsi-
cherung, Schwerbehindertenausweis oder Fragen zur Kranken-
beförderung.
Wir bieten Ihnen ein vertrauliches Gespräch, um über ein weite-
res persönliches Anliegen  zu sprechen.
Die Sprechstunde findet von 10 bis 12 Uhr im Rathaus Möns-
heim innerhalb des Sozialen Netzwerkes statt.
Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung sowie 
Hausbesuche an
BHA Heckengäu Claudia Füllborn 07041- 89745023 oder 
bha@enzkreis.de

Allgemeine Info

Vortragsveranstaltung am Freitag, 8. April, in Mühlacker: 
Damit die Liebe bleibt -  
So kann Unterstützung und Pflege gelingen
Die Unterstützung und Pflege der Ehepartnerin oder des -part-
ners oder auch der Eltern beziehungsweise der Schwiegereltern 
gehören zu einer der großen Herausforderungen im mensch-
lichen Leben. „Ballast“ aus früheren Zeiten, dementielle Beein-
trächtigungen, Spannungen unter den Geschwistern können 
zudem zu gegenseitiger Überforderung und zu Schuldgefühlen 
führen.
Wie diese Zeit so gestaltet werden kann, dass sie für alle Betei-
ligten zu einem guten Lebensabschnitt wird, zeigt Ulla Reyle Ge-
rontologin, Supervisorin, Geistliche Begleiterin aus Tübingen in 
einem Vortrag „Damit die Liebe bleibt - So kann Unterstützung 
und Pflege gelingen“, auf. Er findet am Freitag, 8. April, um 18:30 
Uhr im consilio, Bahnhofstr. 86, in Mühlacker unter den aktuell 
geltenden Corona-Regelungen statt.

Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit wir für unser eigenes 
hohes Alter vorgesorgt haben, also was sollten Menschen spätes-
tens bis zum 60. Geburtstag bedenken, um nach einer hoffentlich 
langen selbständigen Lebensphase auch auf die Jahre vorberei-
tet zu sein, in denen physische und psychische Verletzlichkeiten 
wahrscheinlicher werden.
Die Veranstaltung wird vom consilio in Kooperation mit dem 
„Lebensfaden“ der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, dem 
Hospizdienst und dem Mehrgenerationenhaus in Mühlacker an-
geboten. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail 
an demenzzentrum@enzkreis.de oder telefonisch unter 07041 
8974500 ist jedoch erforderlich.

Frühe Hilfen des Caritasverband e.V. Pforzheim  
für den Enzkreis
Familienhebammen/ Familienkinderkrankenpflegerinnen/ Heil- 
pädagogische und psychosoziale Unterstützung.
Wir bieten Begleitung für Familien mit Kindern unter 
drei Jahren.
Kontakt: 07231-128 844
E-Mail: fruehe.hilfen@caritas-pforzheim.de

Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde Mönsheim

Bei der Ölschläge 5,
Telefon: 07044 7304; Fax: 07044 920484,
E-Mail: Pfarramt.Moensheim@elkw.de
Internet: www.ev-kirche-moensheim.de,
Pfarrerin: Erika Haffner, Pfarrer: Daniel Haffner
Jugendreferentin: Daniela Hirschmüller,
Telefon: 07044 938349
E-Mail: daniela.hirschmueller@outlook.de

Lätare
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 
Frucht.   Johannes 12,24

Sonntag, 27. März 2022
10.45 Uhr  Gottesdienst in der Kirche mit Verabschiedung und 
Aussendung unserer Jugendreferentin Daniela Hirschmüller 
und Online-Übertragung
Gemäß der Coronaverordnung bitte im Gottesdienst eine FFP2-
Maske tragen.
Das Opfer ist für „DMG Sinsheim“ bestimmt.
(Sie können die Opfer gerne überweisen an die Ev. Kirchenge-
meinde Mönsheim
Sparkasse Pforzheim Calw: 
IBAN DE91 6665 0085 0002 7383 25,
BIC PZHSDE66XXX
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim:
IBAN DE42 6066 1906 0025 1800 02,
BIC GENODES1WIM)
Anschließend „Zusammensein“ auf dem Marktplatz
10.45 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
Dienstag, 29. März 2022
19.30 Uhr Probe des Kirchenchores im Gemeindehaus
Mittwoch, 30. März 2022
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Wimsheim
Donnerstag, 31. März 2022
9.00 Uhr Minitreff von 0 bis 3 Jahre im Gemeindehaus
(Mandy Herzog, 07044-9167900)
20.00 Uhr Posaunenchor


